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GSP.Z-01-358 Kapitel 4: Zusammen leben

Antragsteller*in: Christa Tast (KV Stuttgart)

Änderungsantrag zu GSP.Z01

Von Zeile 358 bis 359:
(216) Die ambulante Versorgung durch Hebammen während der Schwangerschaft und im ersten
Lebensjahr sowie in Geburtshäusern sowieund Kreißsälen muss sowohl in ländlichen Regionen als auch in
Städten gesichert sein. Die reproduktive Selbstbestimmung

Begründung

Die Hebamme ist die Fachfrau rund um die Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach. Sie berät bzgl.
Ernährung und Lebensweise in der Schwangerschaft, hilft bei der Vorbereitung auf das Kind und der
Geburtsvorbereitung und unterstützt bei sozialen Hilfen in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Jede
Schwangere sollte nicht nur das Recht auf die Hebammenunterstützung haben sondern diese
Unterstützung sollte die Regel sein.

weitere Antragsteller*innen
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(KV Sigmaringen); Astrid Böhm (KV Rottweil); Oliver Kutz (KV Tübingen); Martin Rieder (KV Zollernalb);
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